


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 179

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 15.06.1970 Es gilt die BauNVO 1968

1. Art der baulichen Nutzung

a) Die gemäß § 8 (3) 1 der BauNVO vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (5) derselben 
Verordnung ganz allgemein zulässig.

b) Gemäß § 8 (4) der BauNVO wird das Gewerbegebiet in 2 Teile gegliedert.

Im südlichen Bereich beiderseits der Erschliessungsstraße sind für die gemäß § 8 (2) 1 zu-
lässigen Gewerbebetriebe aller Art die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes auszu-
schließen.

2. Baugestaltung

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, 4 der 1. DVO zum 
BBauG in Verbindung mit § 103 der BauONW.

Sämtliche Bauanlagen müssen in ihrer Formgebung Ausdruck einer neuzeitlichen Baugesinnung 
sein.

Die Außenfronten aller Wohn- und Verwaltungsgebäude sind in Ziegelrohbau oder Verblendbau-
weise auszuführen. Andersartige Bauteile, die sich dem Bau einordnen, sind zugelassen. Die 
Wohn- und Verwaltungsgebäude sind mit Satteldächern von 30° Neigung zu errichten.

Dachaufbauten, Drempelausbildung und der Ausbau des Dachgeschosses zu selbstständigen 
Wohnungen sind nicht erlaubt. Die Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich, 
Trauf- und Firsthöhen müssen gleich sein. Die Bautiefe der Wohn- und Verwaltungsgebäude darf 
12,00 m nicht überschreiten. Im Gewerbegebiet darf die Traufhöhe der Lager- und Werkhallen 
6,00m nicht überschreiten.

Außenanlagen

Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen zwischen den anbaufähigen öffentlichen Ver-
kehrsflächen und den Baulinien, Baugrenzen bzw. der hinter der Baugrenze erstellten Bauflucht 
sind gärtnerisch als offene Vorgärten mit niedriger Bepflanzung zu gestalten und zur Straße hin 
nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Einfriedigungen auf der Nachbargrenze innerhalb 
der Vorgärten sind nicht gestattet.

Werden Einfriedigungen zwischen dem Vorgarten und dem übrigen Grundstück auf der seitlichen 
und hinteren Grundstücksgrenze (ohne rückwärtige Einfriedigung des Geländes zur Autobahn 
hin) errichtet, sind sie als Maschendrahtzäune von max. 2,00m Höhe auszuführen. Die rückwär-
tige Einfriedigung des Geländes zur Autobahn hin ist mit einem 2,00m hohen Maschendrahtzaun 
zwischen dauerhaften Pfosten in Betonsockel ohne Durchgangs- und Durchfahrtsmöglichkeit 
vorzunehmen.


